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~" 
der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nl\tionalrAtes 

Xl V. Gesetzgebungsperioue 

. REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERWM FüR. JUSTIZ 

.4607/3-IV 5/77 

. An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zu Zahl 1017/J-NR/1977 

-10.25JAu 

19n -04- 29 
zu -101~/J 

Wie n 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalrat Dkfm. DDr. König und Genossen (1017/J), be
treffend Behandlung VOll Triebverbrechern, beantworte ich 
wie folgt: 

Zu 1. und 20: 

Nach § 46 Abs. 4 StGB (vor dem 1.1.1975 nach § 12 
Abs. 3 BedVG) darf ein zu lebenslanger Freiheitsstrafe Ver
urteilterauch bei Erfüllung der zeitlichen Voraussetztalgen 
nur dann bedingt entlassen werden, \'len..l1 aus besonderen 
Gründen Ge'w'lähr dafür geboten ist, daß der Rechtsbrec:her in 
der Freiheit keine· weiteren strafbaren Handlungen begehen 
werde. Die Prüfung'.di.ese,r Voraussetzungen im Einzelfall er
folgt auf der Grundlage zumindest eines psychiatrischen Sach
verständigengutachtens durch das Vollzugsgericht. Die strikte' 
Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen durch die Vollzugs··· 
gerichte schließt die bedingte Entlassung von "TriebtäternIl, 
also von im Zeitpunkt der Entlassung noch gefährlichen Rechts
brechern, aus. 

fU 3. und 4.: 
Bis zum Inkrafttreten des stOB am 1.1.1975 bestand 

·für die Strafgerichte keine rechtliche Höglichkeit, geistig 
abnorme (zurechnungsunfähige) Rechtsbrecher in eine ge
schlossene Anstalt einzuweisen und deren Entlassung zu be
schließen. Seit den Strafgerichten solche Entscheidungsbe
fu.gnisse durch das Inkrafttreten des StGB eingeräumt sind, ist 
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nach den dem Bundesministerium fHr Justiz zur Verfügung 
stehen.den Unterlagen bisher keine bedingte Entlassung eines 
gemäß § 21 Abs. 1 stGB einge\'liesenen (zurech..'r1ungsunfähigen) 
Täters erfolgt. Eine solche bedingte Entlassu"YJ.g durch das 
Vollzugsgerich"t hätte nach § 1+7 Abs. 2 StGB zur Voraus-

,:._,._., ... f).~tzung, daß die Gefährlichkeit, die zur Unterbringung in 
der geschlossenen Anstalt geführt hat, nicht mehr besteht. 

28. April 1977 
Der Bun.desminister : 
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